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Beistand für Sterbende 

§ 49a. (1) Die Ärztin/Der Arzt hat Sterbenden, die von ihr/ihm in Behandlung übernommen wurden, 
unter Wahrung ihrer Würde beizustehen. 

(2) Im Sinne des Abs. 1 ist es bei Sterbenden insbesondere auch zulässig, im Rahmen 
palliativmedizinischer Indikationen Maßnahmen zu setzen, deren Nutzen zur Linderung schwerster 
Schmerzen und Qualen im Verhältnis zum Risiko einer Beschleunigung des Verlusts vitaler 
Lebensfunktionen überwiegt. 
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